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l. Die Tendenz. sL'latliches Handeln wenigu 
durch Gcsetzeskonforrnilät und Gerechtig

keit als durch Effizienz w legitimieren, hat 

auch die Strafbegründungen erreicht. Daß 
Strafe gerechter Ausgleich vOn Schuld, also 

an Vergangenem orientier! sein und keinen 

Zweck haben solle, hWlgt heute kaum noch 
jemand Zu behaupten . (Lüdcrsscn). Scit 

Mitte dcr sechziger Jahre dominieren - schon 

seit Jahrhundenen diskutien - die präventi
ven Str~ftheorien . Zun~chst wurde Spezial

prävention in Gestalt dtr Resozialisierung 
be(ürwoncl, was sich in einer rdativen Hu

m:lnisicrung des Strafvollzugs niederschlug. 

Für ihren Zweck aber, Senkung der Rückfall

kriminaliut , erwies sich die Resozialisitrung 

als wentg effizient. Sertdem gewinnt die Ge

neralprävention - in den oeer J~hrcn noch im 

Verdacht der Verhssungswldrigkeit, weiJ sie 
die Einzelnen instrumentalisiere - zuneh
mend Anhangcr. Freilich ",,,d sic nun zuwei

len modifi"ien vorgetragen; nIcht um Ab
schreckung der 2U Straftaten drängenden 

Vielen gehe es; die Vielen werden nun als 

eher friedfertig vorgestellt; sie müssen aber in 

ihrem Glauben an den Bestand der Ordnung 
bzw. Nonn bestäugt werden durch Bestra

fung der Nonnbrecher (positivc GenerJlpr~

vcntion). Was gemeint ist, ähnelt der p)ycho

analytischen Vorstellung der Befriedigung 

von StrafbedürfnIssen. 
D,e verbreitete Wendung zur Generalprä

vention mag politisch zusammenhängen mH 

dem gewachsenen Selbst bewußtsein und der 
Saturiertheit der bunde.sdeut~chen Geseil

schaf \. M an traut sich zu, Ei ozelne für die 

St~bilisierung des Ordnungsglaubens der ge
gebenen AllgemeInheit mit Strafen, die für 

die Einzelnen keinen Sinn haben, einstehen 
zu lassen. Der lang and~uernde krudc Ver

wahrvollzug erscheint damit, wenn funktio

nal, wieder legitim. LiberalIst diescr Ansatz, 
Insofern er die Bestraftcn von Besserungs

programmen verschont und sozial keine per
fekte Konfonniüt ersuehl; der Glaube an die 

im :t1Jgemclnen bestehende äußere Ordnung 
genügt. Einzelne AbweIChungen gelten als 

normal. 

Mit der Orientierung ln EffizJenz wJrd dlS 

Str:!frecht empirischer Überprtifung lusge

setzt. Die Generalprävention legitimien, 
wenn iJbcrhaupt, Strafen gegen Einzelne nur, 

wenn sie als Millcl gegen künftige Kriminali
tät wirklich effiztent ist. Die beiden Studien 

über Jugendknmlnalität und Gcner3IpJ'äve.n

Lion sowie über positive Generalprävention 

führen für den Bereich des Jugendstrafrechts 
empirisch gestützt den Gegenbeweis; die gc
neralpriiventive Wirksamkeit von Strafen ist 

danach bei Jugendlichen marginal. Verallge

meinenc man dies, so wäre der Jahrhunderte 

währende Diskurs um die Legitimit3t der 
lnslrumentalisierung vOn Menschen für die 

Abschreckung anderer haltlose Spckulation, 
weil die empirische Prämtsse fehlt. 

2. Diese These widersppcht alltäglicher Er

fahrung recht kraß. Wohl jeder h31 schon 
Handlungen unterlassen, weil er Strafe be

fürchtete. Die ersle Studie betrifft die her
kömmliche Ab~chreckungspr3ventJOn und 
basicr! auf einer von dcn Autoren durchge

rührten empirischen Untersuchung der Kn
min1lit~t bzw. Konfonnitat von 740 Bremer 

Jugendlichen. D,e Untersuchung iSI weitaus 

breiler und grundlicher angelegl als bisherige 
einschJagige Forschungen. Dtese crfr~gten 
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von den Einzelnen, wie sie das Bestrafungsri. 

siko einschäutcn und - hypothclisch - dar· 

auf re~gleren würden. Derart konnten nur 

Einstellungen, nicht das Verhallen dcr BÜr. 

ger eruien werden. Die vorliegende Bremer 

Untersuchung kann auch Jas VerhJlten, die 

wirkliche EHizienz von Abschreckung also, 

prufen, weil ein Jahr nach der erSten Bdr:1' 

gung eine zweite durchgefühn, inzwischen 

begangene StrafLatcn berücksichtigt sowie d.;e 

Wirkung emer gcsen.lichen Verschärfung der 

Srrafen für DrogcndeJikle durch Vergleich 

ennllleh wurden. 

Die Untersuchung beschdnkt sich nicht dar

auf, den monokausalen Zusammenhang zwi

schen Str:lfbefürchtung und Normbdolgung 

isoliert zu prüfen, denn daber kämen andere 

eventuell Wirksame Kausalfakloren nichl in 

den Blick. Die Studie sucht daher zun:'chst 

umfassend die Kriminalität als gesaffitgesell

schaf tlichen Tatbestand zu erfassen, soweit 

dies stallStisch moglich ISt. Sie Zieht alle ge

genwartig diskutierten soziologischen Theo

rien über Enrstehungsbedingungcn von Kri

m;nalirlt heran (insbesondere verschiedene 

Versionen der Anomictheorie, der Sozial isa

lionscheorie, der Theorie differentiell", As

soziationen lind Gelegenheiten, der Kon

trolltheorie), überprüft die empirische Rele

v~nz der dort poslUlicrrcn Bedingungen von 

Krimina.lil~t und ermitcelt dann 10 einem 

zweilen Arbeitsgang, wieweit sich gegen 

diese Krimin.alitälsbedingungen eine Ab

schreckungswirkung des Slrafrechts noch 

durchsetzen hnn. 
Der Sachverhalt und die Fragestellung sind 

zwar recht kompie,,; den .ch~rfsmnig diffe

renzierten und compulergcsU;tzt r~(finicnen 

Methoden du hier entfalteten Sozialfor

schung ,ind sie Jedoch nicht unzug~nglich . 

Es ergibt Sich, daß, differenZiert n~ch emzel

nen Deliktslypen der Jugendknrnill3litäl, das 

Abschreckungstheorem eine Erklärungskraft 

von höchstens 2,7% (bel Ladendiebsrahl) 

hat. Bei schwererem Diebstahl, Raub und 

Betrug ist keine Erklärungskraft Mchweis

bar. Noch am ehesten abschreckb~r, '0 ver

muten die Autoren, wären Delikte wie 

Nichtbenutzcn des Sicherheitsgurtes und un

erlaubtes Parken; StC rcsüm;~rcn daher, je 

trivialer em Delikt sei, desto eher sei es der 
Abschreckung zugänglich. Zu ähnlichen Ein

schätzungen kommt auf psychoanalytischer 

Grundlage Haffke: Schwere Ddikle könnten 

unbestraft bleiben, weilm diesem Bereich d1s 

Über-ich relativ stabil sei; bei mit derer und 

leichter Knminaliüt müsse gestraft werden; 

11Ier stehe das Über-ich weitgehend unter 

heteronomer Kontrolle. Das Ergebnis wider

sprlche, wie Haffke bemerkt, unserem Ge

rechtigkellsgcfühL Das ist mde.s~cn nicht d~ 

Problem der hier referierten Untersuchung, 

sondern der Effizlenzorienüerung von 

Strafe. 

Die Unter:;uchung lege n~he, im Jugendstraf

recht die einfachen Delikte zu emkriminali

sIeren und als Ordnungswidrigkeit zu :..hn

den oder Maßnahmen der Diversion einzu

leiten . Damit würde ein geringes Maß an 

AbschreckungsWIrkung preisgegeben, zu

gleich aber verhind(T!, daß die Strafsanktio

nen als Eingang zu zunehmend zwanghJftcn 
knmindlcn Kurieren fungieren. Denn Stra

fen fördern weitere Strafbarkeit der Betroffe

nen Viel mehr als irgendwelche Personlich

k('ihfaktoren - auch das ist empirisch nach

gewiesen (Hermann/Kerner, KZSS 1988, 

485). 
Milgcliefen wird bei dem methodisch breiten 

Untersuchungs~nsatz der ersten Studie ein 

knllsc.her Überblick zur KriminalsoziologIe, 

der die don verlrClencn Erklarungshyporhc

sen durchgängig ~uf ihre relauve Erkl:irungs

kraft ~mpirisch überprüft . Dabei erweIst SICh 

z. B. die angebliche Zeitbombe künftiger Kri

min~litäl jugendlicher Ausl~ndcr als Täu

schung, weil ihr eine Extrapolation spezifi

scher sta:alicher Kontrollslrategien zugrun

dcliegl. Erklärungskrah.ig für Jugendkrimi
nalitat (nicht nur der Ausländer) sind vor 

allem die männliche Geschlechtsrolle, die po

sitive Bewenung abweichender Handlungen 

in den pccr-groups, übermäßig scharfe Sank

tionen in Elternhaus und Schule - für N orm

konformit)t : die Einbindung in organisierte 

legale Freize;t:Juivitäten (Vereine, Sport, 

Kirche elc.). 

J. Die zweite Srudie überprüft die erw::i.hnte 

positive Genera!prävemion, genallU: die Be

einflussung der sozilien Akzept:lnz von 

Normen durch Sirafreeht. Sie StÜtzt SIch auf 

die Bremer und andere empirische Untersu

chungen. Das Ergebnis ist wiederum negativ. 

Durch Erwellerung und Verschirfung der 

Normen des BtMG wurde deren Akzepl:lnz 

nicht nachweisbar geslärkt, eher - quasi in 

einem Bumcrangcffekt - geschwächt. Allch 
das Erlebnis von Strafverfolgungsmaßnah

men - Personcnkonlrollen, Durchsuchun

gen, erkennungsdienstlicher Behandlung, 

Hauptverhandlung, Verurteilung - wJrkt 

eher kontraproduktiv, bestenfalls neueral auf 

SOl 
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)Ol die NonnakzcpLanz. Eher zugänglich scheint 
diese zu ,ein für gewaltloses Moralisiuen. 
Nun Ist der von der positiven Generalprä

\lemion behauptete \Virkungszusammenhang 
recht komplex; nach J-Ia.ssemer wird die 

Normak.zepunz durch d:l5 Strafrechl ver
bunden mit anderen Faktoren und vermmelt 

über die I nSlanzen der Sozial isauon stabilj

sien. Solcher Zusammenhang wird von den 
hier herange"ZOgenen emp,rischen U ntersu

chungen nicht widerlegt; d:u"ür sind sie, wie 
Schumann bemerkt, zu klem dimenSlomen. 

Die Untersuchungen wecken aber erhebliche 

Zweifel an der Möglichkeit, gesetzliche Wer

lungen mmels Strafe auf gesellscl13.ftliche 
Mor"l zu projizieren. Die Venreter der posi
tiven Gener:uprävenrion, die daraus die ge

samte Str:>.frechtsdogmatik ableilen, können 

künf ug die empirische Basis ihrer Konzep

lionen nichl mehr schlicht unterstellen. An

dernfalls geraten sie in den Verdach I. mit 
ihrer Spekulalion ein bloßes Ritual zu voll
ziehen, das die The.se ,Strafe muß sc;n< orna

merHien. 

4. Luhmann meint, für die zunehmendt Ent

faltung der Zivilisation sei es funktional, daß 

die Einzelnen sich als nicht deiermin ier(, als 

autonom einer Moral folgend darstellen kön
nen. Demnach wäre es dysfunktional, wenn 

die Einzelnen offen5lchLlich durch Strafge
walt (z. B. durch ,ehr harte Stralen oder per

fekte Kontrolle) derenninien würden. Auch 

dürfte demnach die Effizienz vOn General

prä venrion nicht oh ne Weiteres erkenn bar 

sein. Hier konnte ein Grund dafür liegen. 
daß neuerdi ng~ die Generalprävenllon als so 

komplex venmllelt behauptet wird, daß >Je 
empirischer Überprüfung nur schwer zu

gänglich ist. Auch stellt sich dami! die Frage, 
ob nichr jenseits der von den Bdrlgten expli

zienen Bestrafungsangsl einiges an Angsl 

wirksam ist, das sie verbergen müssen, um 

ihre funktionale" Würde" zu wahren. (Schu

mann meint, das sei ein Mittclschichtphäno

men. Dann ware aber zu erwarten, daß die 

explir.ite Angsr vor Strafe bel Unterschlcht

angehörig~n stärker als bei Miltelschichdern 

ist, was nIcht belegt ist.) In der Untersuchung 

wi rd au f die Möglichkeit einer verdeckten 

generalprävenliven Wirkung eingegangen, 

indem neben den Angaben der Befragten ihr 
darauf folgendes Verhalten berücksichtigt 

wird, woraus sich kerne Schlüsse auf srärkere 
generalprävenlive Wirkungen ~blciten !:ts

sen. 
Seibst wenn man unterstellt, daß es verdeckte 

gener~lprä\lcnli\le Wirkungen der Strafdro

hungen gibl, ISI es - wiL..::Ierum mH Luhmann 
- ziemlich unwahrsch.einlich, dQß die VeT

deckte Determination der Einzelnen durch 

Srrafdrohungen irgend wie zentral gesleuen 

werden konnte. Dagegen sprich I tier in der 
Untersuchung festgestellte Bumerang- Effekt 

von Verschirfungen des Strafrechts. Im übn

gen könn le es sein, daß ein gege.nwart Ig Viel
leicht gesellschaftlich noch funkllonales Min

destmaß an Strafdrohungen mit weiterer Enl

wicklung der Zivilisation dysfunkuonal 
Wird, weil es zuviel Delermination demon

strien, so dlß man in clnigen Jahrzehnlen auf 

dic gegenwanige Freihcnsstnfe zuruckblickt 
WIe wir auf die Folter der In'lulsnion und die 
Todesstrafe. Die beiden Studien fördern sol

che Distanz gegenüber dtr gegenwärtigen 
StrafpraxIs. 

Im Hinblick auf FoucaulLS Schriften ist ire!

lieh auch die mögl iche Kehrseite der ange

deutelen Entwicklung bedenkens\Ven. Der 

RiJeknahme manifester Strafgewalt könnte 
eine Zunahme der Verstrickung der Einzel
nen in SOZIale Stru kLU ren und des struk ru re! -

len Zwanges zu besrändigem ref1exlvcm Sich

VermilleIn entsprechen, der den Gewinn ~n 

F reihei t schJ! werden ließe. Anders gesagt: 
Die Slrafen konnten SICh gerade de~halb als 

ineffizient erweisen, weil ein subtileres funk

lionales Äq ulvalenl wi rksam 1<1. Das ISt in

dessen eine Spekulation. Im "l>ngen wird 
dalOn nichl in Frage gestellt, \\;lS cl ie vorlie

genden Studien fordern: VerZICht auf über

f1ussige Zwangsgewall. 

Ramer Keller 

CerlJard HIl,1t:zkljoba""" Slehr/Hetnz Slet
nerl, Argl'1?lISll' uud Lcbemknto.;trophen. 
Über den nllUiglichen UmgtJrlg mit Knmtnn

lital, Bie/eJeld (AJZ Dru,k und V,..,.lag) )989, 
221 Seuen, kl. 29.- DM 

Nun liegt er gedruckl vor: der kleine Baede

ker zur .Ethnographie des Dunkclfdd5~, der 

a11 die Ärgernisse und Lebenskalaslrophen 

auflistet, die den Großstädter im Schallen de, 
Rechts beschäftigen. Genlu hierin liegt die 
Stärke des Buches, dem es auf die5e Weise 

gelingt, das »HeimIsche zu exotislercn« 

(Bourdieu). Der mit dieser Reise in die eigenc 
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Gesellschaft verbundene VerfremdungseUek( 

- In eine Gesellschaft. die so nah und vertraut 
Ist. daß es auf den ersten Blick nlchls zu 

sehen, zu entdecken gibt - besehen uns rund 

Tausend GeschIChten, die 214 Frankfurter 
iiber alltagliche und weniger a!lügliehe Pro

blem- und KonOiktlagcn erzählt haben. in 
denen sie einst oder gerade steckten und aus 

denen sie sich entweder . herausgearbeiter< 

hallen oder ~uch nicht. Da es immer um die 

eigene Version des Geschehens gehr, kann 
man von einer An ~oral crjmillology~ oder 

"oral history . sprechen (oder müßte es .her

story« heißen, eine Frage, die die Schrc.ib

weise nman/frau- evoziert). Allerdings wer

den die Frankfurter Geschichten aufbereitet, 

so daß sie ihren Erzählcharakler verlieren . Es 
wird also auch an3lyslen. bisweilen sogar 
vorztiglich, es Wird aber auch moralisiert: 

Die - Moral in der Geschichtc- verbIet ge
wissermaßen dazu. einen Grundton an Em

pörung durch da5 Buch hindurch wachhaltcn 

zu müssen (hierzu paßI auch ganz gUI das 
VorwOrt, in dem SICh die AUloren als .Drei

einigkeit. präsentieren und Sich ein gutes 
Zeugnis ausslcllen). 

Ordnungsschema des Buches ISt zunächst der 
fopognphische DUllismus \'on drInnen und 

draußen. Drinnen steht für Wohnung (mit 

Wengegensl~nden, die 1.. B. beschäd igt oder 
entwendel werden von bekannten oder unbe
kannten T~tern), aber ~uch für den häusli

chen sozialen Nahrallm mll seinen mehr oder 
weniger intimen personalen Be:ziehungen 

samt ihren typischen Problem- und Konflih
l~gen, erg~nzt um solche, die von . Eindring

lingen« in diesen sozi.a!cn Nahraum . verur

s~cht" werden können. Drlllßen steht fUr 
Straße, für all die Überraschungen also. wel
che die Slreet corner SOClelY üblichenvej~e 

bereilhält (wie z. ß. physische Angriffe, sexu

elle und andere Belästigungen. aber ~uch ma
lenclle Schädigungen). Draußen meint aber 

luch die Arbell.5Welt mH ihrem Überr.l

schungspaket wie die Erholungsbndsc:haft 
der Kneipen :lls Kampfplatz zum (manchmal 
auch ritualisierten) Gehendmachen von 

cbims. Zusät>Jich werden mll bestimmten 
Rollen (der Frankfllner als Mieter, Straßen
verkehrsteilnehmer und Konsument) ver

knüpfte Problem lagen diesem Ordnungs
schema ankrlStalJisien, 
Im Schauen des Rechts und seiner rnslanzen 

sehen sich die Bef raglen (ausgesucht nach 
Alter, Geschlecht und Schich12.ugehorigkeil) 
mit im Schwcrcgrad unterscheidbaren StO-

rungen ihrer Alltagsroutine konfronucrI (de
nen ein entsprechender Beseiligu ngsauf wmd 

entsprtcht); Ärgernisse, Schwlerlgkelt.en. 

Probleme und Lrbenskal;l.Strophen. J enseirs 

der Ärgernisse beginnen iene Zwischenfälle, 
die entwedu als .traurlge Gcsclllchten. er

lebl und erzählt werden oder gar als . endlos 
(r~urige Geschichten., die in Lebenskata

strophen enden . -TraUrige Geschichten. be

end~n sich in der Regel durch Resignation 

und/oder Meidungsverhalt.en. Lebenskau
strophen zeichnrn .ich dadurch ~tIS, daß vOr

nehmlich Enttäuschungen (aus dem Reper

toire, das die .Beziehungsklsle. zur VerfiJ

gung stellt; ~ber auch als Ri5ikcn bet der 
Anhäufung vOn Sozialkapl!al: M:ul gerat 

allzu leicht in die »Freundschaftsfalb bei 
GeschäftsbezIehungen) 'lU verarbeilen smd . 

Die sind oftmals in ihren (nichI selten: auch 

finanziellen) Auswirkungen so nachhaltig, 
daß der Schorf Immer wteder vOn den Wun

den gekratzt wird, also ein Dauerproblem 
d:u-aus wird . Den -KatilStroph,sten« ISI fer ' 

ner eigen ein ErlebniS der Ohnmachl, der 

Isolation und der ausbleibenden SOZialen Un
terst\llzung, Es gibt aber auch -Sieger. mll 

.Siegcrgeschlchten«: also mll einem zumut

baren Aufwand an Ressourcen erlolgreich ge
löste .Schwlcngkeilen « und _Probleme«. 
Die Analyse gewinnt .an Erkenntnis durch 
den Vergleich von Siegern und Verlierern Wie 

von Sieger- und Verlierergcschlchtcn. Verlie
rer sind eher ein kommensschwache Personen 
mit bescheld~ner Ressourcenausslanung 

(elOgeschlossen die Ressourcc Lebenserfah 

rung. so daß sich unter den Verlierern zahl
reiche iunge leute befinden), die Sieger ge

hören eher den cinkommenssr.arkcn Schich
ten zu und verfügen über solche Ressourcen 

(wie Coolness. Eloqucnl. I nformienheil, 
Selbstsicherheit), die man sowohl zum (all

ßerrechtlich~n) Verhandeln in Konfliktsitua

tionen benötigt, aber auch zur Mobilisierung 
VOn Dmten wie von Recht. Die Sieger verfu

gen also über ci n besll mmles Ausmaß an 
ökonomischem. kultureJlem und sozialem 
Kapual. also über ein entsprechendes Ein

kommen, tiber ein entsprechendes Korpcr

bild. dem man die soziale Herkunft ansehen 
kann (jedenfalls besaßen dit Interviewer 

diese Hhigkeil), sowie über eine diesem Kör
perbild und Körpcrg~brauch entsprechende 

kommunikative KompeLenz, die zur Pflege 

von entsprechenden sozialen Beziehungen 
unerläßlich ISI. Auf den ersten Blick hat der 
Sieger demnach einen ~Klassenvoneil •. 

50J 
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Die DichoLOmisierung vOn Siegern und Ver

lierern wie die Intention der Autoren, auch 
die ~Geschichte" der Sanktion ierung neu zu 

schreiben, führen dazu, im Sieger ln erster 
Linie eine -starke Nalllr< zu sehen, der es 

gelungen ist, eine ÖHentliehkeir ~u finden, 

.die einem recht gibt und sich auch dafür 
einsetzt, daß dieses ,Uncil. auch praktische 

Folgen hat, daß es also in erster Llnie auch 
denen mi!geteilt wird, die es angeht .. , Von 

Bedeutung ist ferner die Zu konsutierende 

Asymmetrie Im Gebrauch von Recht zwi
schen Siegern und Verlierern. So zutreffend 

die Feststellung auch ist, daß das Recht eher 
etwaS für Sieger ist (seme Mobilisierung seLZt 

Ressourcen voraus, über die beinahe ~us

schließlich die Sieger verfügen), 50 ist ande
rerseits nicht zu übersehen, daß bei den Sie

gngeschiehten (im Gegensatz zu den Verlie

rergeschichten) typische Konflikte (wIe 
Miet-. Konsumenten- und Verkehrssachen) 

überrepräsentien sind, die SICh durch zweI 

Eigenschaften auszeIChnen. Schon im vor
rechtlichen Raum hat sich inzwischen eine 

ROUllne in der (mehr oder weniger) einver
nehmlichen Abwicklung solcher Konflikte 

herausgebildet. Nicht sehen gehön diese zur 
Routine gewordene außerrechdiche (Kon

flikt-)Regelung zu den Diensdeislungsoffer
ten von potentiellen Konfliktp::trtnern (z. B. 

Waren- und Versandh~uscr), die nicht selten 

sogar sch iedsstellenähnliche Einrichtungen 
hierfür geschaffen haben. Deshalb kann man 

durchaus von einem Diensdcislungsautoma

tismus sprechen (wie das schöne Beispiel 

vom -ehrlichen« und doch wieder nieh! ganz 
so ehrlichen Juraprofessor vOn S. 64 f. zeigt), 

der bei entsprechender Ressourcenausstat
lUng des Reklamanten prom pter und schnel

ler reagiert. Zum zweiten zeichnen sich ge

rade diese Konflikte durch ein hohes Ausmaß 

an Vcrrechtlichung aus (1.. B. k3J1n man sich 

gegen ~Zei!5chrjftendrückerel' mll den no
vellierten Allgemeinen Geschäftsbedingun

g"" inzwischen besser wehren), so daß bei 
einem Schellern der außcrrechuichcn Kon

f1iktrcgelung Anschlußfähigkeil zum Rechl 

relativ leicht herstellbar ist. Diese strukturel

len Merkmale machen das Siegen beim A us
handeln wie beim Rechtsgang bchtet und 

wahrscheinlicher, wie in diesem Zusammen

hang dann zu erinnern ist, daß der Erfolg 

beim Verhandeln zum Teil sicher dem Um

stand geschuldet wird, daß diese Vuhand

lungen im Schatten des Rechts geführt wer
den. Schon Sally F. Moore gab den Hinweis; 

~Law and the soclal conte"l in whlch 11 ope
rates mus! be inspeCled wgether« (Lawand 

Society Review 7 (197)). 

Hinzukommt, daß Sieger ihren Sieg ~uch 

»vorprogrammieren«, nicht zuletzt infolge 

ihrer besseren Ressou rcen~llsstJltUng: indem 
sie beispielswelsc Versicherungen abschlie

ßen. Dieser Pragmatismus bei der Gdahren
vorsorge läßt auch vermUlen, daß Sieger :l.n 

das Recht und seme Jnst~nzen keme unreali

stischen Erwanungen ricinen (wie dies bei 
den Verlierern der Fall ist). Auf den Verlierer 

bezogen, heißt dies: Nicht nur Ressollrcen

mangel bring! ihn auf die »schIefe Ebene", 
sondern auch der ihn verfolgende Konflikt
sIOff, der sich gegenüber au ßerrecht!ichen, 

noch mehr gegenüber rechtlichen Lösu ngen 
<\Is außerordentlich sperng erweist. M an lese 
darauf hin nur einmal die traurigen Ge

schichten aus der Arbeitswelt (S.}8 ff.), die in 

der Regel so diffus sind. daß weder der Er

zähler sich selbst helfen kann noch ~ndere 

ihm helfen können. Beslenfalls kommt elflem 
die kostenlose Abhilfeinstanl des pfarrers in 

den Sinn! (Das funkoonale ÄqUivalent zur 

BeIChte war in diesen fällen zweifelsohne d:tS 
Interview). Verlierer werden also allein gehs

sen; ihnen steht mem~nd bei, schon gar nIcht 
die Polizei (die ja eine .. Pfönner[unktion. 

zum Recht ausübtl. Sie ist fur viele eine recht 

llnspezifische Abhilfeinsunz, an die man sich 
wendel in bestimmten Problem- und Kon

fllktlagen. Auch hier machen die Verlierer 

eher lraurige Erfahrungen, ziehl man ihren 

Bewenungsmaßstab heran: In der Regel wer

den sie abgewiesen en(Weder durch eine Ba

ga!ellisierung des Konflikls oder durch Ko
oper.at.ionsverw~igel"Ung (was du !"Chaus seine 

guten Seilen haben kann). Sieger dagegen 

instrllmenulisiercn die Polizei, wenn sie bei

spiehweise \"on ihr emen Schaden .notanell 
beurkunden. I~ssen - für die VerSICherung. 

Der Sieger hilft sich selbst: nicht selten dllrch 

die Macht des Wones (verbale Kritik), und er 
I:ißt SICh helfen, von Dritten wie vom 

Recht. 

Mi! der Entdeckung des Verhandelns als do
minanter Konfli kdösungsstrateg;e i$1. ein 

weiterer Themenschwerpunkt des Bllches 
be~Clchnet: die Neubesinnung auf den Vor
gang der Sanktionierung wie auf die Funk

tion vOn Sanktionen. Das Verhandeln als 

Strategie wird deshalb wm Ausgangspunkt 
einer Kritik an gängIgen Nonn- und Sank

tionskonzeplioncn (insb, der Geiger-Popitz
Schule), weil es die Grenze zwischen Norma-
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tivem (mit der moralisIerenden Allitüde der 

erkennbaren Mißbilligung) und (nstrumen

tellern verwischt. Wie es die Grenzgänger 
unler den Juristen selbst waren, die ihre 
.Zunft " mit dem Gedanken venraut m;).ch
ten, daß ~uch die Anwendung von Recht 

.ausgehandelt- wird (auch dann. wenn es 

sich. normativ gesehen. um hoheitliche Akte 

handelt) - crinnen sei hier nur an E. Bohnes 
~In(ormalen Rechtsstaat " (t981). den die Au

wren allerdings ubersehen haben -, so kon

frontieren die Grenzgänger (Kriminologen) 
umer den Soziologen ihre Zunft mit Überle

gungen, die liebgewonnene Selbstverständ

lichkeIten zu Nonn und Sanktion in Frage 

stellen. Zunächst erinnern die Autoren an die 
Schwierigkeiten. die m3n hat, wenn es gilt, 
.Fehlverhalten. mit einer Sanktion zu beanl

wonen. Man muß eine solche auch durchset
zen können (sofern man überhaupt weiß ge.

geniiber wem). Zum Sanktionieren benötigt 

man also Macht. gleichviel worauf die 
Chance zur MachLausübung beruht. Insofern 
ist Wehers amorpher Machlbegriff durchaus 

l:lugJich, zumal dieser ~usdrücldich auf die 

Situation absteUt. daß der MachtunIerlegene 
von heute der Machlüberlegene von morgen 
sein kann . Au( die Machtfr~ge bezieht sich 

auch der von den Autoren vorgeschlagenc 

SanktionSOeßriff, wt'nn er auf eine erfolgTet

che Skandalisierung ~bsteill. womit die Akti
vierung einer Bereichsöffentlichkeit gemeint 

ist - ein durchaus riskanter Vorgang. so ris
kant eben, wic Machtausübung zu sein 
pflegl. Skandalisierung auch deshalh, weil auf 

diese Weise der moralisch mißhilligende 

Ch~rakter. der qua definitionern zur Sank
tion gehön, zum Ausdruck gebracht wird. 

Da Skandalisierung ebenso mißlingen wie ge
lingen kann, gibt dieser Umstand Auskunft 
nicht nur über die Existenz einer Norm, 
sondern auch über deren Gehungsgrad. Inso

fem sind die Autoren in diesem Punkt gar 
nicht so weit entfernt VOn POpilZ, wie sie dies 

vorgeben. 
Eine weitere Affinitll "Zu PopilZ, dem die 
Autoren eincn Auwmntismus vOn Norm und 
Sanktion vorwerfen (Automatismus dürfte 

eine unglückliche resp. mißverslJndliche 

Formulierung sein). enthüllen die Siegerge

schichten. Der Sieger vermag erfolgreich zu 
skandalisicren, d . h. die Unterstützung einer 
Bereichsäffentlichkeir gewInnen, weil er 
Macht hat (gleichviel auf welchen Rcssourcen 
diese im einzelnen beruht) und weil er diese 

Macht pflegt und ausb~ut, beispielsweise 

dureh die Pflege soziller Netzwerke. Aus 

wenig Macht macht der Sieger etwa.'l mehr 
Macht. d. h. er versuch! seine Macht zu subi
lisieren. Stabilisieren heißt auf Dauer ~tellen. 

bedeutet Jnstitutionalisieren. Und genau die

sen Vorgang meinen die Autoren. wenn sie in 
elCpLiziter Anlehnung an Popilz ' .. Prozesse 

der Machlbildung« Proze.<se der Akzeptanz 

von Normen beschreiben (5. 96) - Akzeptanz 
im Sinne erfolgreich durchgesetzter und .m
mer wieder abru Ibereiter Skand:Jisierung. 

Sieger. so könnte man auch formulieren, sind 

jene -starken N aturcn., denen es gelingt. 

Macht(beziehungcn) zu institutionalisie

ren. 

Insoweit sind wir also bei herrschafts~hnli

ehen resp. Herrsch~fLS-B"ziehungen ange

langt. Hierzu finden sich spannende und 

überzeugende Analyseleile, insb. in jenem 
Abschnill. der die drei herrschenden Modelle 

der Nonn- und Sanktionstheoretiker vor
stellt: das Str:drechts-Moddl, das Zivil
rechts-Modell (das .ntcressenbedingles Han

deln berücksichtigt, also mit Leistungen und 

Gegenleistungen rechnet) und das .Modell 

der geschlossenen Anstalt . , welches von sei
ten der NOTmtheoretiker eine hohe Auf
merksamkeit erf'ihrt, zumal es das Stra(

rechtsmodell zu Integrieren vermag. Demon

striert wird dies 311 Spitders .. Küchcnregi

mem" unmiuc1barcr Herrschaftsausübung. 

Diese Analyse ist überzeugend . Sie stellt die 
BrauchbHkeit eines Nonnbegriffs. der die 
Normqualität an das Sanktionskrircnum bin
det (dies meint., an die Adresse vOn ropitz 

gerichtet, der AutomatismusvoTWUrf), für die 

Analyse von Vergesellschaftungsvorgiingen 
nach dem Modell der geschlossenen Anstalt 

heraus. Diese Analyse ist übrigens in ver
gleichbarer Weise schon einmal geleistet 
worden: VOn Christel Hopf (Nonnen in for
malen Organisationen, in: Zellschrift für So

ziologie, .6 ('987), l}9 H.). Auch sie behan
deI! zurecht Spill..Iers Küchenregiment als ein 

»M usterbeispiel autoritärer Erziehung. und 
legt dar, daß die sanktionsgekoppclle Norm
konzeption vor allem zur Analyse von 50[

chen Situationen geeignet ist, die vOn s:tnk
tions- und machIOrientierten Str.ltegien be

herrscht werden (dies würde POp;tl: vermut
lich ohne weiteres einräumen, will er doch 
mit seincm Konzept der Analyse sichere 
.Brückenköpfe" erschließen, von denen aus 
weitere Erkundungen betriehen werden kön

nen). Beim sank!ionsoriemierten Nonnbe
griff zieht jedoch der S:tnklionsbcgriH alle 
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506 Schwierigkeiten auf sich, insofern als der 

Sanktionscharakter von Handlungen schwer 

zu beschreiben ist . Auch Popitz, der sich 
entschIeden zugunStCfl einer "Außenper
spektive. bei der Anal yse von N ormstru klU
rCn :iusspricht, muß bei seinem S~nkllonsbe

griff auf die .lnllenperspektive~ abstellen, 
d. h. au r die Perspektive der I nrcragierendcn 

(Die normalive Konstruktion von Gesell

schaft, Tübingen '980, S. 28 f.). Insoww ist 
die Ebene kognitiver Prozesse angesprochen, 
insb. dann , wenn die anzumahnende Ver
bindlichkeit von Verhahensregelmiißigkciten 

in stärkerem Maße incern abgesichert isc. Am 

Rande bemerkt : Genau diese Problem:uik 
beriicksichtigt Webers NormbegriH, bei dem 
die kognitive Ebene (die Chance der Orien
tierung des Handelns an der Vorstellung vom 

Gelten von Ordnungen, die einen bestimm
ten Sinn haben) und die Handlungscbcne 

(nonnative Vorstellungen. an denen sich I n

dividuen konkret orientieren) miteinander 

verknüpft werden und ilbcrdics die Kategorie 
des imeresscnbedlngten Handclns eingefiihn 
wird (vgl. C. Hopf. Nonnen und Interessen 

als soziologische Grundbegriffe: Kontrover

sen uber Max Weber, in: Analyse und Kritik 

8 (1986), S. '9' fC). 
An manchen Stellen des Buches verstellt Po
lemik dem aufgeklärten Blick die Weitsicht : 

so wenn über der (in Einzelpunkten durch· 

aus zutreffenden) Kritik an TrOlha übersehen 

wird, daß er ~ war, der in seiner '974 publi
zienen Studie über Jugendliche Bandenddin
quenz einen Zusammenhang herausgeHbei
tet hat, der Konflikuheoret.iker in helle Erre

gung versetzen müßte: daß nämlich SitU;llIO
nen reduzierter Voraussehbarkcll des Han

delns, reduzierter Nonnierung und unbe

stimmter Sanktionsregdung wie -geltung 

konflikrorientienes Verhalten in den Vorder

grund treten Ia.<sen. Hier:iuf häue man sich 
die Verlierer- und Siegergeschichten noch 

einmal genauer anz.usehen; genauer : ihre je

weiligen Kontenbedingungen, die rur oder 

gegen die Existem: einer Konflikl- Kulmr 

sprechen könnten. 
Die eintausend Konfliktgeschichten erL.ählen 
die tme Geschichte von der grundlegenden 

gesellschaftlichen DichotomIe des »Oben. 

und .Unten., diesmal dugeboten als Dicho

tomie von Siegern und Verlierern. D. h. wer 
Ressou rcen hat, dem WIrd gegeben: Er holt 

beIm Aushandeln mehr für SICh her~us, ver

mag Kompensationen zu erreichen wie er 
auch Drille und Recht zu mobilisIeren ver-

mag. DIe eiocausend Konfliklgeschichcen er

zählen ~ber auch VOn dem weitgehend Pr.Jg
ma!ischc.n und mstrumente!Jen Umgang mir 

Konfliktstoff, so daß sich hieraus Empfeh

lungen fur eine mögliche Knmin"lpolilik 
(S. 19J H.) ableiten lassen. Was allerdings auf
fällt: Das Strafrecht ~pielt bei den eintausend 

Konfliktgeschichlcn faktisch eine äußefSl 

marginJlc Rolle; es ist ~lIerdings SIelS als 
Möglichkeit priisem, :iuf die zu verweisen 
außerrechtliche Konßiktregc!ung angewiesen 
zu sein scheine. 

Wer es liebl, Untcrh~lrungsQJcn mit Er

kenntnisgewinn ~u verbinden, dem set zum 

Erwerb des kleIDen Baedekers, der zur Be
sichtigung des Frankfurter Al!t.ags cinl:idt, 
geralen. Er möge aber ~lIch PopilZ im Ongi
na.! nachlesen, um sich vOn dem Aufwand an 

begrifflicher Sorgf~lt und dem damil verbun

denen hohen Reflexionsniveau beeindrucken 

zu lassen. 

Huberr Treiber 

Detlc{ Nogala, Polize,. avanaerte Tuhllik 
und soZtale Kontrolle. Funktwn und Ideolo
gU' tedmikbcsetller KomroJ/slrateglcn Im 
Prouß der Rallonalwerung von Herrschaft . 
Cerlltlllrus- Vcrlagsgelelhchaft. P{nf{cnweiln 

'989, ~O) SCll~n (zzg'- 25 SeIlen Vorwort), 

DM )8.-

Die Studi~ von Nogala ist als Diploffiarbeit 
im Kontakt- Und Aufbausrudium Krlmmolo
gte der Universiül H~mburg geschrieben 

worden und als Band 6 in der Reihe der 
Hamburger Studien zur Krimmologie er

schienen . Der in Hamburg vor einIgen Jahren 
gegründete Studiengang KriminologIe ist in 

der bundesdeutschen akademischen L3nd

schaft insofern eine Besonderheit, als hier Jer 

Versuch einer wissenschaft! ich :wtonomen, 

disziplinübergreifenden Bcsc.h~f ugullg mH 

Fragen SOZialer Kontrolle und abweichenden 
Verhaltens unternommen wird. mIt dem Ziel, 
die Kriminologie aus dem kummerlichen in

tellekruellen Schattendasein eines Nebenor
chideenf:ichs .lfl den juristischen Fachberei

chen herauszubringen . Das Buch VOfl Nogala 
ist ein Dokument rür die programm:1tische 

Forderung nach einer wissensch31tlieh selb
ständigen, gegen die herrschende Praxis, bei 

profunder Kenntnis der Materie, krilisch di-
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sunzicn argumemiercnden Form der Ana

lyse, wie sie sIch die Mehrheit der Mitglieder 

dieses Studiengangs selbst ins Stammbuch ge

schrieben haben. Darin liegt zugleich jedoch 
aueh die Schwierigkeit, mil der sich die Stu
die auseinanderzusetz.en hat. Die Punkle, auf 

die Nogala zurückgreifen kann, wenn er ver

sucht, seinen theoretischen Rahmen ~ufzu

sp<Ulnen, liegen weit verstreut, und entspre

chend insLlbil gerät ihm die KonSlruktion an 

manchen Stellen. Der ehrgeiZige Versuch, die 

epochale Entwicklung einer technologischen 

Aufrüstung der SOZIalen Kontroll~PP3.r.lte, 

insbesondere der Polizei, (gesellsch3.fts-) 

theorel isch begründet zu imerpretieren und 

auf einen breiteren sozialen Formenwandcl 

zu beziehen. gcsta1tet sich über weite Strek
kcn als dokumentierende und systematisie
rende Pionierarbeit der Zusammenstellung 

existierender AnS'lze und Argumente. Man

gels einer kritischen Masse an Diskussion 

und bedingt durch die begriffliche Unterent

wicklung der wen ig differenzierten fachspe

zifis<:hcn Esoterik kritischer Kriminologie, 
begibt sich Nogah auf Safui zur l1lCoriejagd 
und erlegt dabei so ziemlich alles, was die gUt 

sonierte Hausbibliothek eines linken deUl

schen Sozialwissenschaftlers zu bicten haI. 

Manche der Ausführungen über Methode 

und Erkenntnislflleresse zu Beginn der A r
bcit mögen den spaifischen Erfordernissc.n 
der Li(cr2lUrgaltung Diplomarbeit geschul

det sein - insofern hauc eine redaktionelle 
Überarbeitung d<'.s Textes zur Publikation 

nichts geschadet -, aber auch die Diskussion 

der theoretischen Grundbegriffc im Haupt
tcil der Arbeit (Kapitel III), Kontrolle, Diszi
plimerung. Macht und Herrscha{t, GeseIl

schaf t, Ideologie und R~tionalisierung, streur 

an manchen Stellen zu breit. um noch hinrei
chend präzise thematisch fokussierbar zu 

sein. Die eigentliche Srärke der Arbert liegt 
m. E. in der fundienen Dokumentation der 

Entwicklung von und Diskussion iiber lech
nikbeselzte(n) Komrollstr:llegien. die, unter 
Berücksichtigung der imernation:llen Sirua

tion, in erster Lmie die Verhältnisse in der 

BRD darstellt. EOllang der einzelnen promi
nenten Vertretern (Horst Herold, Alfrcd 
Stümper, Edwin Kube) zurechenbaren Posi

tionen systematisiert Nogala die verschiede

nen Dimensionen der Tech nopolizci. sortiert 
Ideologie und Praxis und prasemien cin~ 

Typologie vOn Technologien, die das breile 
Spektrum der Eins~tzmöglichkciten dr3.!Oa
tisch vor Augen {ühn: : von der Möglichkeil 

des L>uschangriffs durch Lasenechnik bis 

zum Täter idcntifizlCrenden Expertensystem, 

das sich der Ergebnisse der künstl ichen Intel
ligenzforschung b .. d ient, gibt es kein Feld 

neuer Technologien, dessen Ergebnisse sich 

nicht für die Zwecke polizeilicher Arbeit 

(miß-lbrauchen ließen. Hier zeigt sich auch, 
d:lß die Moglichkeiten einer rechtlichen Do

mestizierung des Einsatzes technischer Mittel 

schr begrenzt sind. Was da ist, wird einge

setzt, und wenn es rauskomm!) folgt das 
GeSetl nach. Posl-hoc-Legalisierung ist die 

domon~nte Sirategie in diesem Feld. Nach 

diesem informativen Überblick im erSten Ka

pitel folgt die AuseinJndersetzung mit den 
K.ntikern dieser EntWICklung. Nogala führt 

die treffende Unterscheidung zwischen skln

da~sierenden, rechtlichen. struklurbczoge
nen und abwiegelnden Kmikfiguren ein, die 
er Jeweils an verschiedenen Autoren belegt. 

Auf die rel~liv lose Verbindung des oben 

berciLS erwähnten Kapitels !1l über die the-o

re!isch~n Grundbegriffe mit der nachfolgen

den Interpretation der ~technikbese\2t.cr1 

KOniroUstrategicn. in Kapitel IV verweist 
der Autor selbst, wenn er schreibt : .Die 

theoretischen Fragmente diescs Kapllels sind 

also, auch wenn sie nicht explizit herangezo

gen werden. im weiteren immer mirzuden

ken .• (S. r 44). Läßt sich die beschriebene 
techmsche Aufrüstung der Komrollapparate 
als Industrialisierung sozialer KOnlrolJe be
schreiben. ist damit ein Formenwandel der 

Kontrolle verbunden und wie ist die Einfüh

rung neuer Techniken bCI der Polizei zu be
Werten: Soll man abwiegeln, spielt sich das 

alles (nur) ~uf der ideologischen Ebene ab, 
oder wandeln sich moderne Kontrollbüro

kratien technisch komforubd in totalitäre 
Apparate? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 

der Autor im letzten und aus meiner Sicht, 

vor dem Hintergrund der informau ... en Dar
stellung der Entwicklung, spannendsten Ka
pilel seiner Arbeit. Was sich im Bereich der 
Polizei und dcs Strafvollzugs beobachlcn 
läßt. ist in breitere gesellsch~ftliche Entwick

lu;,gcn eingebenct. die unter dem Gesichts
punkt Technik und Kontrolle interpretiert 

werden können. Prozesse der Normierung 
und Sdbs(kontrol\e, der Überwachung, aber 

auch der Veränderungen in den gesellschaft~
chen SclbslbeschreibllOgen. die auf vermeint

lich drohende Krisen verweisen. lassen sich 
zu einem argumentativen Kontext der Inter

pretation verdichten, dt"r den SpezialfaU der 
staatlichen SicherheitsappU3!C einbettet in 

5°7 
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J08 den übergreifenden Trend zu einer Gesell

schah. die: Gary Marx als . m:L'(imum security 

society. bezeichnet hat. D~ mit Sicherheit 

ferner vorzügliche Geschäfle gemacht we,

den können. treiben des weileren ökonomi

sche Motive einen wachsenden Markt em

sprechender Technologien hervor. Zwar las

sen sIch theorclisch begründete Grenzen der 

kontrollienen Gesellschaft benennen. No

gala verfälIr hier nicht dem Denken in Or

wcU'schen Prognosen. Doch gibl auch die 

Perspeklive einer verrnurlich weniger dram2-

tischen Erltwicklung berechtigten Anlaß zur 

Sorgc, und die 1m Ende des Buches erhobene 

Forderung nach .more ,eseuch. sollre in 

ihmr, durch das Thema • Technologie und 

Kontrolle... gegebenen ironi~chen Doppel

deutigkeil in luir.isch-polilischer Absicht 

cmslhaft aufgegriffen werden. NOg.ll3 hat 

d:u.u mil seiner verdienstvollen Arbeit einen 

soliden und imeressamen Anfang gcmach!. 

Remhard KrelS$/ 

Margarete Fabncu's-Bn:md (Hg.): Wenn auJ 

Ehen Akten werden - ScheuJungsprolOkolle, 
Campu-s Verlag, FTankfun a.M./New York 
1989, DM ~6,-

"Wenn aus Ehen. im Prozeß der professio

nellen Bewälr.igung von Scheidungen .Akten 

werden«, so ISC mit diesem Buch ihre (Rück-) 

Verwandlung in anseh;luliche, spannende 

Fälle gelungen. Hiermit wird die Reihe der 

'PrOlokoJlccr aus verschiedenen Aufgabenl>e

reichen der Justiz bzw. der Rechtsberufe 

fongesetzt. Glam; llnd Elend - vor allem 

lelzteres - des familiengerichclichen Alltag~, 

dessen Hauptbeschäftigung die Scheidung 

von Ehen iSI, werden durch illustrierende 

Falldarsiellungen oder Erfahrungsberichte 

aus ußlerschiedlicher Perspekr.ive, d. b. von 

An.wältlnnen (Kapitel!.), RichterInnen (Ka

pitel Tl!.) und nichr-jurisr.ischen Eypertlnnen 

(Kapitel IV.) geschildert. Neben Fällen. die 

das Typische und zugleich ProbiernaIische an 
Scheidungen und ihrer professionellen .Be
wiilligung« deutlich m~chen sollen, werden 

im Kapitel I!. ~Neue Be- und Verarbeitungs

formen ... " die Position der offenen Partei

lichkeit zugunsten von Frauen (5. Heinke) 

und eine Zukunftsvision einer technisch 

durchrationalisicnen .Scheidung l.OOi« 

(M. Fabricius-Brand/R. Ahues) gezeichnel 

sowie (im Kapilel V.) verfahrensrechtliche 

Aspekte (P. J OSt-Tictzen/F. Jost) behandelt. 

Ungewöhnlich und daher bemerkenswert ist 

die Themarisierung von Scheidungs- und 

Sorgerechtssitu.rionen bei Obd2Chlosen, die 

(im Kapitel IV.) durch ein Interview der Her

ausgeberin mit TraudeI Hanje, einer Sozial

arbeitenn, sUllfindet. 

Das Lob, daß durch die Beitr~ge Akten

stücke wieder mit Leben gefüllt und Sehei

dungsfäUe anschaulich d~rgeslcUI w~rden, 

daß Laien und ExperrTnnen die gesellschaftli

chen. politischen und psychIschen Probleme 

einer Scheidung deutlich vor Augen treccn, 

läßI sich allerdings nicht ohne Einschränkung 

aussprechen. Einige Beiträge verursachen bei 

mir mil ihren Ergebnissen mehr Unbehagen, 

als d~ß ich sie als rreflliche Darstellungen und 

Lösungen ansehe. AufWJig häufig gehr es in 

dem Buch um screilige Sorgerechlscnlschei

dungen, und auffällig häufig erhalten Valet 

das Sorgerecht zugesprochen. Dies entspricht 

nichl dcr gerichtlichen Realitäl, denn deul
lieh überwiegend wird d;l5 SorgerechI wener
hin Müttem zugesprochen. Meist zeigen Va

ler gar keine Neigung, ihren Ex-Frauen diese 

Sorge abzunehmen. Vielleicht deutet sich 

hier aber dennoch ein Trend an. Die fT3gC 

des SorgerechIs für Voiler birgt jedenfalls viel 

Zündstoff in sich. Noch Immer sind Frauen 

und Männer auf dem Arbeitsmarkt und bei 

der Arbeitsleilung wahrend des ehelichen 

Zusammenlebens wett von realer Gleichbe

rechtigung entfernt. Daher ist eS problema

tisch, Frauen ihre mit Benachleiligung er

kaufte • Vorr:lßgstellu ng« gerade auf dem 

Gebiel slreiug 'W machen. luf d:!.s SIC wäh

rend der Ehe VOll gesellschaftlichen Rollen

vorstellungen , den Slrukturen des Qualifi7:ie

rungs- und Besch:iftigungssystems, vom 

Steuer- und Sozialrecht und von ihren jewei

ligen Ehem'nnern verwiesen werden. Die in

terpersonelle Zuständigkeil und Kompelenz 

ausgerechnel für den Bereich zu verlieren, 

der oh maßgeblich für d~s eigene Selbstver

ständnis iSl, erscheint nicht selten als Zumu

tung und weitere ßenKhteiligung, wenn da

für keine neuen Möglichkeiten eröffnet wer

den. Auch stellt sich m. E. im Hinblick auf 
das .Kindeswohl . die Frage, welche Voraus

setzungen Väter schon wahrend der Ehe er

füllt haben sollten. damit eine Prognose über 

ihre Erziehungseignung getroffen werden 

kann. 
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Natürlich soUte frau/man nicht immer nur zu 
lesen bekommen. Wal sielihn in jeweiligen 

Ansichten besLärkt, unbefriedigend bleibt 
aber, daß hier die entsprechende These nicht 

offen zur Diskussion gC..<lcllt wird. (Abgese
hen von S. Heinkes Beitrag auS feministischer 

Sicht wird nirgends auf die gleichbcrecllli· 

gungspolitische Bedeutung einer solchen 

neuen Praxis erngegangen.) Umso wichtiger 

ist die kritische Auseinandersetzung der Le
sednnen mit der impliziten Befürwortung 

einer h~u{igeren Sorgerechtsentscheidung 

zugunslcn von Vatern. Da das Buch gerade 

mil diesen Beiträgen eine Indiziensammlung 
für eine wIchtige gegenwärtige und künftige 

Konniktlinie d~rstellt, ist weniger eine alle 
Seilen 7.ufriedenstellende Plur:tlität entslan

den, vielmehr liegt die Spannung z. T. im 
Anreiz zu Widerspruch und Auseinanderset

zung. 
Das Buch beginnt mit FaHschilderungen aus 
der Sicht von AnwältInnen. Wie bewältigen 

sie (und ihre MandanrInnen) derartige Schei

dungsverlahren? Daß ein Diplom-Psycho
loge und Psychoanalytiker seine Fami~e wie 

Möbel behandelt, seinen Sohn haßt und dies 
sadistisch herauskehrt, mit seiner Frau über

haupt nichl mehr spricht und zu Hause nur 

noch Wagner-Opem hört, zwangsneurousch 

Brillanten sammelt und diese nach der Tren

nung von seiner Frau schlieBlich samt dem 

ubrigen Vermagen beiseite schafft, könn le 
durchaus ein Szenario fllT einen ~ Taton~ 

sein. Auf den don f":i.lligen Mord wanet frau! 
man allerdings vergebens. Im Gegenteil: Vol

ler RücksIChI wagl es die verlassene Ehefrau 

weder, einen Scheidungsantrag zu stellen, 

noch Unterhalt für sich und den Zugewinn

ausgleich schon jCll'.l - nach seinem Auszug
zu fordern, denn das würde "ihr Mann ihr 
nie \lerzeihen« (S. 17). So J:ißt sie trotz enr

sprechender Warnung der Rechlsanwlhin 

dem Mann genug Zeit, das Brillanten- und 

Wcnpapier-Vermögen verschwi nden zu las

sen. Zudem geli ngl es ihm, sich gerichtlich als 
immer armer und armer darzustellen. Im Er
gebnis geht die ehemalige Sekretärin, die 
während der Ehe nicht erwerbstätig war, 

aber zwei Kinder - in dieser psychopathi
schen Atmosphare so gUt es ging - großgezo

gen haI, nach fast zwanzig Jahren mit etwa so 
wenig Vennögcn aus dieser Ehe, wie sie al
lem am Anfmg besaß. Schon aus finanzieller 
NOlwendigke;t ubeitcl ste nun in einer Bou

tique. Ein befreiendes Lachen überfallt sie 
aber, als sie ihren Ex-Ehemann am letzten 

Verhandlungstag der schier endlos erscheinen

den Scheidungsfolgenverhandlungen sicht, 

wie er ihre pelzbemanteltc .Nach(olgenn" 

auf den Mund küße und mie BesitzerslOlz 

demonSlrien, daß er ein neues "Opfer. ge
funden haI. ~Dann lachen wir beide~, so das 

Resümee der Rechtsanwältin Sigrid ßeren

berg-Gossler, ~und (ür diesen Momenr h~tte 

es sich gelohnt, Frau Z. zU \lenrete", immer 

auf der Verliererseite gewesen zu sein und 
zudem noch nach Prozeßkostenhilfegebüh

ren abzu rechnen •. 

Um Geld gehl es auch hauptsächlich in Wolf

gang Conradis' Beitrag .Wie geht es nach der 

Trennung weiler? - Über die Schwierigkei
ten, nicht durch die Locher des sozialen 

Nelzes zu fallen •. Conradis ist Scheidungs

anwalt in Duisburg-Hochfeld, und dies be
.leu tet Cii r ihn, Sozial an wal! zu sein. Es sind 

weniger die famiJienrechclichen ;L]s die sozial
rechtlichen Geselzcsbestimmungen, die im 

Rahmen vOn Trennung und Scheidung für 

seine MandancInnen relevant werden: Pro

J.cßkoslenhi lfe, Sozialhilfe, Leistungen nach 

dem AFG, Wohngeld, Unterhaltsvorschuß 

e!C. Woher kommt der KrankenscheIn, wenn 
die nicht erwerbstätige Frau keinen Untcr

h;L]1 \Ion ihrem Ex-Mann erhält' [st es Smn

\loll, wieder zu heiraeen, wenn beide Teile des 

neu gefundenen Paares geschieden sind, faJJs 

sie mil ihrem Kind von der Sozialhilfe lebt 
und er wegen der Kredilsc.hulden aus der 

aleen Ehe von den Banken gepf:indet wird? 
Was soll Frau B. tun, die geschIeden und 
arbeitslos iSI, aber zwei Kinder zu ernähren 

haI. wenn sie mit ihrem Freund zusammen

ziehen will, dies aber neuerdings zum Verlust 

der Arbeitslosenhilfe führen kann ~ W~hrend 
bei der Lektüre von führenden Lehrbüchern, 
Zc.ltschriften und Kommentarlileratur der 
Eind ruck entStehen könnte, die Probleme des 

Scheidungsu nterhaltsrechts lägen vor allem 

in seinem Mißbrauch durch luxusorientierte 
Chefsekretärinnen, die nach kurzer Ehe mit 

dem Generaldirektor diesen - nun lebenslang 
durch Unterhalt ·versorgl - zugunslen eines 
jungen, knackigen Liebhabers verließen, 

werden LescrTnnen hier wieder auf den Bo

den der Tatsachen zurückgeholt. Für Conra

dis bedeutet dies konkret: .die Löcher im 
sozialen Netz sehen. doch nUI" m::mchma! 
schnell und wirkslm helfen können" (S.45). 
Um Eheg3tlenunterhalt, ein Detailelemenc 
der LochSlruktur, gehl es in dem Beitrag 

"Ein normaler Fall,. den eine anonym blei
bende Rechtsanwahin vorstellt. Hier wird 

5°9 
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geschildert. wie einer 44-jährigen langjällri 
gen Hausfrau und MUHer die Notwendigkeit 
deutlich, ~ber ~uch akzeptabel gemacht wird. 
wieder erwerbstätig zu werden. Der Mann 

hat gerade nicht. was leider häufig an der 
Tagesordnung 151, durch Ausnulzung seiner 

rUlanzielien Machtslellung die R~che der 
Ohnmächtigen und Abhängigen heraufbe

schworen. Insofern wohl eher ein .norma.lcr 
Fall., wie er sein sollle, weniger ",'ie er ist . 
Scheidung ISt also GeschlechtcrklmpL Die 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die 
Hauptursache der Benachteiligung, durch

zieht :LIle gesellschaft lichen Bereiche, im Hin

blick auf die einulne Ehe begi nm sie daher 
nicht em mit der Heint und endel nicht mit 

der Scheidung. Da.her liegt es nahe, daß frau
enpolitisch engagiene RechtsJnwähinncn 
nur Frauen venreten, weil sie befürchten 
müssen, mit der Vertretung der In teressen 

von M:innern gcgen ohnehin Eenachteiligte 

zU arbeiten und wejl .die SelbslVerlcugnung 

Grenzen haI", wie Sablne Heinke in ihrem 
Pladoyer - Frauen vertreten prauen - für ellle 
offcn(slv)e Parteilichkeit. schreibt. Im 

Geschleehtcrkampf gibt es demnach keinen 
objekti\'cn S!mdpunkt. Weil ~J)e, die am 

Scheidungsverfahren beteiligt sind, im Sinne 

potentieller Selbstbetroffenheit als Frau oder 

Mann oder im Sinne des eigenen Berufs
und Positionsverst3ndnisses voreingenom

men sind, bevor sie die streuenden Parteien 

überhaupt kennengelerm haben, hilft es nicht 

weiler, sich hinter den scheinbar neutralen, 
weil abstrakten Normen des Ehe- und Sehei

dungsrechls zu verstecken. Offen müssen die 
jeweiligen geschlechtsspezifischen Pr:imlsscn 
und Ziele dahe.r benannt werden. Nur 

schcinbar neutral sind diese Normen auch 

n~eh der Ehc-und ScheidungsrechC$reform, 

wei I die tatsächlichen Voraussetzungen von 

Gleichheit nicht gegeben sind. (Enuprechcnd 
zwiespältig iSl daher auch die Neigung der 

(Familien)Gerichlc zU beurteilen, Verfahren 

soweit wie möglich durch Vergleiche zu be
enden. womit sich Margot von Renesse in 

ihrem Beitrag aus richterlicher Perspektive 
bcfaßl.) Sabinc Heinke benennt in ihrem Bei

trag die Konfliktlinien. entlang derer sich der 
GC5eh\cchterkampf im Seheidungsverfahren 

abspielt : Unterhalt. jUstlziellc Behandlung 

män nlieher Gewall, Sorgerecht für die Kin

der. 
Mit dem Sorgerecht ISt meIst ein Anspruch 

auf Ehcgallenunterhah zur Absicherung der 
Erzichung~- und Betreuungs~rbeit verbun-

den, abcr auch ein Druckmllle/ gegeben, um 
den Unterhaltsverzicht von prauen herbclZu

führen. die in erster Linie die Kinder behal
tcn wollen. Aber finan2.tcllc Gründe sind 
wohl nicht die e.in2.igen, wenn Minner um 
das Sorgerecht kämpfen. Was sind es also für 

Vatcr. welche Motive haben Sie. und was 

fü hrt dazu, daß ihnen das Sorgerecht zuge

sprochen wird? DIe Herausgebenn Marga
rete Fabriciu~-Brand machl in ihrem Auto
rinnen-Beitrag .Über MUller- und F~u
sIrecht - eheliche M2chtverhältnisse und Ge

richts verfahren ~ durchaus die Ambivalcn2. 
des FOf\Schrim deutlich, daß auch Väter als 

geeignete SorgerechLSpersonen angesehen 
werden kÖnnen. Zun:ichst will Herr Z., dcm 

seine Fr.lu mit der zweiiiihngen Tochter "ab
gehauen" iSI. nur .. sein Recht-, d. h. die Be
strafung der untreuen Ehefrau (S. 19)' Außer
dem will er natürlich keinen pfennig dafür 

zahlen, daß »sie sich mit einem anderen im 
Eclt vergn ügt. (S. 61). Deshalb forden er das 
Sorgerecht für die Tochter. Das Verfah ren 
und die Ereignisse nehmen ihren buf. und 
nach einigen Jahren erhält er tatsächlich d<lS 
alleinige Sorgerecht zugesprochen . Wenig 
sp~ler zieht er - gemeinsam mit seiner Toch

ler - mIt einer neuen Freundin und deren 

Kind zusammen. Die Rechtsanw~llin wenet 

es als Fonschritt. daß auch die Freundin 

erwcrbst~tig ist, weil sie annlmmt. daß er 
dann im Hausha.Jt und bel der Kinderbelreu

ung ~ran. müsse. 

Wird hei dieser anwaltlichen Darslellung 

noch vieles problematisiert. ambivalent und 

(selbst)kritisch gesehen, was die schleIChende 
.Machlübernilime. des Vaters im bisher al

letnigen Einnuß- und !denlitätsbcreich der 
Muncr angehl , so macht die richterliche Sicht 

cin solches Problem3tisieren offenbar schon 

nicht mehr möglich. ]ürgen Grotevent ent
scheidet an einern .normalen Sitzungst;lg". 

WIC uns der Titel des Bellrags versichen. 

gleich in den beiden Fällen mit diesem Ge

genstand zugunsten des alleinigen Sorge
rechts für den Vater. Die Müller waren zwar 

jeweils die Hauptbezugspersonen . und die 

Vatcr spielten während des ehelichen Zusam

menlebens nu r die übliche - randsländige -

Ern:ihrCTTolle. in belden Fällen hatten aber 
die psychologischen Gutac.hten und vor al

lem der Richter selbst einiges an der pädlgo. 

gisehen Eignung der Mütter auswsctzen: 

Die ci"e MUller ""ar ~gereizt« und durch die 
ehelichen Schwiengkeiten .überforden_, 

was sie luch an den Kindem aU5ließ; die 
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andere habe, da sie sich vom Mann miß~chtel 
und gedemütigt fühlte, versucht, die Kinder 

zu einer kompromißlosen übcrn:lhme ihrer 

Posillon zu bewegen, was teilweise schei
terte. Die Vater schienen zunächst ebenfalls 

mcht ausgesprochen geeignet, wurden jedoch 

von den GutachterInnen und dem Richter ~Is 

cmwicklungsfähiger eingestuft und insofern 
~Is der jeweils wenIger ungeeignete Elternteil. 

Die bei den Mütter wurden also für die 
Schlechterfüllung ihrer - sehr viel schwieri
geren - Frauenrolle san klJonieft. Wen n sich 
eine Frau demn~ch aus eincr unbefriedigen

den Ehe lösen will, dann muß sie stark und 

souverän sein; und wenn der Mann sie schon 

despotIsch oder in anderer Weise unfreund

lich beha.ndelt, dann darf sIe keine Unterstüt
zung durch die Kinder UWlrcen oder for

dern. So »gute Verlierer- brauchen Männer 
dagegen nicht Zu sein, um 11s Erzlehu ngsper

sonen geeignet 7.U erscheinen . Tm Gegenteil: 
Sie brauchen - so die Quintcssen:z. der Fälle -

nur ihre Macht- und ErnährerroJle weIter 

durchzuhalten und auf .Fehler.' der Ehefrau 
"Zu wanen, die sich damit ~aJs schlechte Vcr
licrerin~ erweis!. - Aber vielleicht ist das 

.Kinde.swohl. ja wirklich besser bei den je

weiligen V:üern aufgehoben? Immerhin wer
den die Kinder hier eher für das .rauhe Le

be,,_ enüchtlgl als bei den überforderten 

oder verbiuenen Müncrn; im bcsren Falle 
können sie ihre Kmik- und Widerstandslä

higkcit z\lkünftig am geeigneten Gegenüber 
schulen . 

D,e Vermittlung dieser »männlichen. Wene 
durch die Sorgerechtsentschcodung sichenu
stellen, scheint denn auch die heimliche BOI

schaft der von Grotevent und Fthen~kis/ 

Walbiner geschilderten Fälle "Zu sein. Im Sy
stem .Familie< sind die einzelnen Mitglieder 
zugleich Ele.mente eines Inte.rakrionsne\zes. 

»Sie bilden ein Beziehungsgenecht, in dem 

das Verhalten jedes einzelnen Mitgliedes das 
Verhalten aller anderen mehr oder weniger 

stHk bcemflußl' .. .• 50 wird Ctw:t die Inter
akllon im Mutter-Kind-Subsystem auch vom 

V~ler mitbeslimmt, selbst wenn er gar nicht 

anwesend ist« (S.144). Folglich spielt das 
Ausmaß der Zuwendung und Beschäftigung 
mIt dem Kind im Alltag als Voraussetzung 

fü r ein Sorgerecht auch keine entscheidende 

Rolle. Mi t der wissenschaftlichen Systemar ik 

der Systemtheorie nähern sich die Autorln
ncn Fthenakis und Walbincr einem Fall. der 
auf der .Paareberle. geradezu .Dallas.-Qua

lillten besitzt und kaum schlimmer vorstell-

bar ist, um ihn dann auf der .. Eltc.rnebene. zu 

einem Puadefall für ein gemclIls:unes Sorge

recht zu machen. Ocr Fall: Herr und Frau S_ 
streiten - n~eh der Scheidung und bisher 

ungelösten ~ennögensrechdichen SHcitigkei
ten - um das jeweils alleinige Sorgerecht für 

die t }jährige Tochter, die bel der MUHer lebt. 
Der Vater rechdenigt seinen Antrag damit, 

daß die Mutter Vater-Kind-Kontakte bewußt 

verhindere und ihn schlecht mache. Zudem 

sei die Frau psych isch krank. Herr S. hat -

laut Sachverhaltsdarsrcllung - versucht, seine 
Fnu in einer geschlossenen Anstalt unten:u

bringen und sie unter Pflegsch'l.lt zu stellen. 

Frau S. d~gege.n hat versucht, ihren ehemali

gen Mann und Geschäfcspartner im Hinblick 

auf seinen Ruf .15 Geschäftsmann zu schädi
gen. Das Kunststück der schritrweisen Errei

chung eines gemeinsameIl Sorgerech!.S und 
der vertraglichen Fesuegung der Modalit~te.n 

wird uns nun als ~ Wissensd-,aft« und ihr 

Nutzen für IndiVIduum und Gesellsch:Jt 
präsentien, als interdisziplinäre Anleitung 

"Zur Verwirklichung des .Kinde.swohls«. 
Nach meinem Eindruck wurde dieses Ergeb

nis allerdings durch ein (inseitiges Nachge

ben der frau gcgenubcr dem Druck der autO

ril:itsumwobenen Expenlnnen und den 
nachwirkenden Macht- und ökonomischen 

Abhängigl<eitsslrukturen der Ehe bewirkt. 
Der Mann konnte nur gewinnen. "Zwar nicht 

das alleinige Sorgerecht, aber immerhin ein 
.gemeinsames«, welches ihm einen weitge

henden Einfluß auf die LebensführunI) VOn 

Frau und Tochter ermöglicht. All diese 
Aspekte werden mit Hilfe der srrikten Tren

nung von Paar- und E)ternebene ausgeblen

deI. Diese nur formdl scheinende Reduktion 
der Komplexität des Kon Oikts erlau br eo 

auch, den materiellen Zusammenhang unglei

cher Lebensbedingungen und Panizipations
chancen unberücksichtigt l.U lassen. So wie 

der Fall dargestellt wird, war die IntelVention 
der Beratenden "selbstverständlich. Im In
ceresse des Kindes; die vereinbarten Regelun

gen erwiesen sich jedenfalls bis zum Redak
tionssch!uß als tragfähig. Wie die unter

schiedlichen Interessen und Abhängigkeiten 

im Hinblick auf die Autonomicansprilche 
beider Personen und den Sinn einer Schei

dung, die Sphären von Eheganen zu trennen 
und einseitige oder wechscl~citige Ein- und 

Übergriffe l.U beenden, :/:u beurteilen sind, 
interessierte die Beralenden nicht. Das . Sy
stern Familie. war die e",scheidende Bezugs

größe, d. h. nach der Scheidung war es das 

51/ 
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5'2 kindgerechte Umfeld, als wäre dies eine un

abhängige Größe. Die Kritik liegt auf der 
}land: Solange die Personen in nerhalb des 
Systems mit so unterschiedlichen Rollen, 
Rechtcn und Möglichkciten ausgest2ttet sind, 

sie aber so behandelt werdw. als wi:iren Sie 

gLete';'gestdlt, dienen die Konsequenzen die
ser Theorie nur Zur Bestätigung des Status 
Quo. also des bestehenden Macht- und 

ChancengcfälJes. 
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die in 
dem Buch auftretenden Vater, denen das Sor
gerecht zugesprochen wird oder die ein ge

meinsames Sorgerecht erkämpfen, mitnich

ten solche -neucn Vater. sind. die sich schon 
vor der Trennung oder Scheidung gleichge
wichtig an der Kindessorge beteiligt haben. 

Daß sie dennoch das Sorgerecht zugespro

chen bekommen, liegt vor allem an einer von 
Richter[nnen und anderen Beratenden ;zu

grundegclegten Fik,ion schon bestehender 
Gleichberechtigung, die aber geschlechtsspe
zifisch widersprüchlich ist . Gemessen 3m 
Ide~1 auronomer. ökonomisch unabhängiger 

und selbstbewußter Frauen machen die real

existierenden Frauen und Mütter viele Feh
ler, wodurch ihre Erziehungseignung abge

wertet und die der en!Sprechenden Ex-Män
ner aufgewertet wird. Auf deren Seite wird 

jedoch umgekehrt überhaupt nicht an das 

[deal oder die Realirit VOn Glcichheir ange

knüpft, denn die männliche Entwicklungsfä

higkeit wird um so posirivcr gewertet, je we
niger gleichgewichtig sich der Mann zuvor an 

der Sorge fur das Kind beteiligt h:il. 
S .. bme Bngh..Jm 

Rudol! Weber, Der Betneb,bcau/tragle, 
Schriften zum Arbeus- und Sozwrechl B,wd 

94, Berlin (Verlag Duncker & Humblol), 
J988. DM J /4.-

Am Umwelt problem zeigt sich heute am 
dcudichsten. wie schwierig es ist, Kriterien 

geselJschafrlicher Rationalität in einzel be

trieblichen Kalkülen und EnlScheidungspro
zessen zu verankern. Einzelbetriebliche Ra

tionalität braucht externe Effekte oder so
ziale Kosten (W. F. Kapp) nicht JIl die be

triebliche Kostenrechnung einzustellen und 

pflegt sie daher nicht nur zu vernachlässigen, 

sondern systemausch zU steigern. Oft sind 

auch die betrieblichen Arbeitnehmervertreter 

deTln dieser cinze1betrieblichen Rationalir~t 
verhaftet, daß ihre Mitwirkung nicht Maß
st~be ge-sellschafdichcr Vernunft sichert. Da
her isr in der Bunde,;rcpublik in den letzten 

beiden J ah !Lehnten eine zuneh.mende Ten

dcn~ zu \'erzeichnen, gesellschaftliche Imer
essen am betrieblichen Geschehen. die der 

betrieblichen Inrcressenpolariüt sysrema
tisch zum Opfer zu fallen drohen, gesondert 
~u IIlslIluuorulisteren: durch .,Bcmcbsbcauf
tragte_ tür Umweltschutz, für D~tenschutz. 

für Arbeitssicherheit uSw. Dieser neu3rtigen 

und juristisch noch wenig beleuchteten figur 
gilt die Arbeit von Weber. 

I. 

Weber führt zunächst die Betriebsbcauftug
ten Im historischen Entsrchungsprozeß auf 

(S. I 5 ff.) und grenz, sie von ähnlich gehger

ten In.'tanzen ab (5. 29 (L) . '963 werdcn die 
Sicherhensbeauflragren nach § 7 t9 RVO für 
Betriebe mJl mehr als 20 Beschäfugten obli

gatorisch, '973 werden sie mit emem Be
nachteiligungsverbOl geschützt. t973 macht 
d:u ArbeitssicherheirsgcseLZ BetriebsäT7.te, 
Sieherheitsingenieure und andere Fachkräfre 

für Arbeitssicherheit für solche Betriebe er

forderlich, die emsprechend d em Gefähr

dungsgrad durch UnfallvcrhiilUngsvoTSchrift 

der Berufsgenossenschaft festgelegt werJen. 

In den 70er Jahren wird das Beauftrag
ten-Modell :tus dem Arbeits- in das Um

weltschulzrecht übertragen. 1974 ordnen 
§§ S3-S8 BlmSchG für gcnehmigungsbc
dtirftige Anlagen besonderer Gefährlichkeit 

die Bestellung von Immissionsschutzbcauf

traglen an. '976 folgt - für Einleitungen von 
mehr als 750 m' Abwasser pro Tag - der 
Beauftragte für Gew3sserschutz (§§ lla-g 
WHG) und '977 - bei Anbgen mit regclm:l

ßig anfallendem Abfall - Jer AbfalIbeauf· 
Iraglc (§§ t ra-f AhfG). Eine gewtsse Vorrei

teTrolle hatte der Datenschulzbeau{tf2gte. 
den - allerdings nur bezogen auf die öffentli· 
ehe Verwaltung - bereits das hesSISche Da

tenschUlzgeserz von 1970 kannte und der 

'978 für Betriebe mit Datenverarbeitung 
durch 10 bzw. 5 ArbeHnehmer (je nachdem. 

ob der ßcrricb die Datenverarbeitung manu

eil oder elektronisch betrieb) obligatorisch 

wurde (§§ 2S f. BDSG). '987 schließlich 
führte § Sb Tier5chG - für den Fall von 

Tierversuchen an Wirbeltieren - den Tier

schutzbcauftragLcn ein. 
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Weber charakrcrisicrI den ßeu;ebsbcauftrag

ten :US »praktisches Aufsichrsorgan " (S.l9) 

und grenzt davon einerseits die sog. "verant

wortlichen Personen - ab, die §§ 21 ff. 
SprcngG und §§ 59 ff. BBergG vorschreiben, 
andererseits solche, die gleichfaJls weniger 

eine Aufsichtsrolle ,lls vielmehr eine Hilfe

stellung bei der "fachkundigen Belflebsfüh
rung~ haben: der 5trahlenschutzbeauftragte 

nach §§ 29 ff. SlrSchV; der 5törfaJlbeauf

trag te nach § 5 Abs.2 StörtaIIV ; der verant

wonliche Bet riebsbeauf tragte nach § " A bs. 1 

NL2 WHG; der Herstellungsleiter nach § 16 

ArzneiMG; der Aufzugswäner nach § 20 

AufzugsV; die Werk..feuerwehr nach den 

Landesfeuerwehrgesetun und Durehfuh

rungsbestimmungen. Weiler grenzt Weber 
öffentliche Beauftrlgte- wie Ausländer-, Be
hindenen- , Frauen-, Drogen-. Denkmal

schutz-, Datenschutz-, Zivildienst- , Haus

halts-. Bürgerbeauftragte - .1b. da sie 
.Recbtssubjekte der offentliehen Verwal

tung- seien (5. )2). 
Schon diese Abgrenzungen zeigen eine 
Schwkhe des Buches auf. Der Grund&e
danke, eIn bislang unterrepräsentiertes gesell
schaftliches Interesse im Betrieb oder der 

Dienststelle zu verankern, liegt aU diesen Fi
guren - ungeachtet ihrer rechtlichen Form 

und Ausgestaltung - zugrunde. Und bei allen 
stellt sich das Problem der Unabhängigkeit 

und der Effektivierung ihrer Täugkeit. We
der analysien Weber Iheoretisch diese ihre 
Gemeinsamkeit noch trägt er ihr bei seinen 

rechtspolitischen Forderungen Rechnung. 

Seine Analyse macht sich 3.n der äußeren 
rechtlichen Fonn fest. 

11. 

Weber beschäftige sich dann mie der Bestel

lung und - vor allem - der Rechtsstellung der 
Betriebsbeaufrragtcn . Zur Bestellung liefen 

er gute Argumente dafür (S. 57 H.), daß auch 
ßeU'iebsexterne bestellt werden dürfen. Saeh

kunde und Kompatibilit3t der übrigen T.·i1ig
keiten mit der Be,uftragtenrolle sind emzig 

zulässige VorausselZungen der Bcste.llu og. 

In der Diskussion der RechtssteJlung des Be
auftragten optien der Autor durchgängig (s. 
etwa S. '77 H.) dafür, diesen nicht als exter
nen Reprästntamcn oder Kontrolleu r zu ver

stehen. sondern als Verstärkung der - dem 
liberalen Pnnzip entsprechenden - Eigcnver

:mtwonlichkclI des Unternehmens. D3m;t 
sei ein öffentlichrechtlicher Charakter unver-

einbar, vidmehr sei der BcaufLragle ein Pri

vatrechtssubjeke mit öffentlichen Aufgaben, 

die sich auf die öffemlichrechtlichen Pflich
ten des Unternehmers beziehen (S.) 76 ff.). 

Diese privatrechdiche Stellung des Beauf

tragten wird später (S. J 8} ff.) entsprechend 

'lusdifferenziert. Zu unterscheiden sei zwi

schen dem Akt der Bestellung. der öHemlich
rechtliche Pflichten des Unternehmers. sub
jekuv-äHentliche Rechte des Beauftragten 

und private Rechte und Pflichten zwischen 

Unternehmer und Beauftragten begründe, 

und dem Grundverhälmis. auf dem die 

Rechtsbeziehung beruht (Arbeits-, Dienst

oder Werkvenrag). 

Die Option für eine Stärkung der Eigenvcr
antwonlichkcit des Unternehmers und gegen 

öffentlich-rechtliche Befugnisse des ßeauf

lngten mag de lege Iata zutreffen, dc. lege 
ferenda aber überzeugt sie nicht. Sie I:iuft auf 

eine schlichte AHirmauon des geltenden Zu

standes hinaus. Sie stchl daher auch in gewis
sem Widerspruch dazu, den Beauftr:lgten als 
Aufsichtsorgan zu postulieren, und zu den 

zuweilen geaußerten (etwa S. 57ff.) richtigen 
Einsichten zur Notwendigkeit der Unabhän

gigkeit und Effektivitiit des Beauftr~gten. 

111. 

Die Pflichten des Betriebsbeaufcragten extrl
poliert Weber (5. '20 ff.) aus bestehenden ge
setzlichen Regelungen : 

I. die Überwachung der Einhaltung VOT'l 

SchulZgesetzen (mit Funktion der Gef~h
renabwehr), 

1. die Hinwirkung auf Gef3hrenvorsorge 
durch den Unternehmer. 

J . die Beratung des Unternehmers bei 
Schutz· und Vorsorgemaßnahmen. 

4. die Aufklärung etWa der Beschäftigten 

über Gefahren. 
5, der regelmäßige Bericht gegenubcr dem 

Unternehmer, 

6. die Zusammenarbe't mit dem Betriebsrat, 

soweit Arbeits- und Datenschutz, nicht 
dagegen, soweit Umwelt- und Tierschutz 
betroffen sind, 

7. die Zusammenarbeit mit Behörden, die al
lerdings nur im Falle des § 28 Abs.2. 
BDSG 7-ugelasscn ist. 

Aucb bei der Beuneilung der Aufgaben ui

gen sich Grenzen der vorliegenden Arbeit. 
Die Punkte 6. und 7. wären sehr viel kriti

scher zu diskUlIeren gewesen. wenn sich der 
Autor ernsthaft dem Problem der E(fektivie-

; 13 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-4-500
Generiert durch IP '18.227.24.191', am 26.08.2024, 13:25:45.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-4-500


rung der Bcauftragtcntiitigkeit gestellt h~tte. 
D2nn wäre nämlich ein auf exU!rne Effekte 

des Unternehmens bezogenes Mandat des 
BetricbsraLS ebenso wie cine engere Verbin

dung zwischen Beauftragten und den Aul
sIChtsratsbehörden in Erwägung ~u ziehen 

gewcsen. 
An Pflichlen des Unternehmers gegcnüb~.,. 

dem BC3uftragten ermittelt die Arbeit 

(S. r 39 IL) : 
J. Unterstützung bei seiner T;itjgkeit. 
2. Anhörung vor relevanten betrieblichen 

Maßnahmen, 

3. Einholung von Stcllungn3hmen (z. B. vor 

I nvesutionen), 
4. Weisungsverbot (im öffentlichen imer

esse). 
5. Benachteiligungsverbot (2um pcrsönliehen 

Schutz), 
6. Koordination mehurer 13etriebsbeluftrag-

cer. 
Oie in der gegenwärtigen DiskUSSIOn um den 

ßecriebsbeauftragten wichtigen Punkte 4. 
und 5. werden bei der Beurteilung des 

Rechtsverhältnisses zwischen Unternehmer 
und Beauftragten (S. r &:> fL) leider nicht so 
ernst genommen, wIe sie es verdienen. Weber 

lehnt auch rechtspolitisch sowohl eigene Ent

scheidungsrechte a.ls auch einen (inzwischen 

ii brigens partiell vom Gesetzgeber real isier

ten ["gI. BG BI. t 990, J S. 870]) weitergehen
den Kündigungs- oder Abberufungsschutz 
des Be2uftragten ~b (S. 222 fl.). Er LUt dies, 

ohne sich um empirische Befunde zur Effck
livuil! der BC3uflragien zu bcm ühen. Dam It 
forden er wider seinen eigenen Willen die 

derzeluge Bedculungslosigkeit dieser per-

spekrivisch durch3us entwicklungsfähigen 

neuen Rechlsfigur. 
Der Betriebsr.u ist nach Weber verpflichtet, 

den BetriebsbeauftragIen zu unterslützen 

und ihn nicht w benachteiligen (S. '59 ff. -
wie realistisch eine solche Benacllleiligungs
gefahr iSl, bleibt bel der Lektüre im Dun

keln). Gleiches gih - so"'eit die Zusammen
arbeIt mil dem ße:auftraglen überh3upt vor

geschrieben iSI - für Behörden (S. [62 H.). 
Leider unterbleiben aufgrund der Gesamt

tendenz der Arbeit ernsthafte Auseinander
setzungen mIt der vielfach geforderten .. Oe

nunzialioJlspflicht« des Beauftragten - d. h . 
der Pflicht. bei Geselzesverstößen gegenüber 
den Behörden Meldung zu erSt311en . 

IV. 

Die ArbeJt von Weber Ist verdienstvoll, weil 
sie wei t verstreutes M 3terial 7.ur Rolle der 
Belriebsbe:tufrr~gten s~mmeh, nach An eIner 

Synopse systemalisien und wichtige verallge

meincrungsfähige juristische Klärungen zU 

dieser neuen Reehtsfigur vorleg!. Sie bleibt 

lber - auch wo sie red\lSpoJitisch argumen
tien - einer zu immmenr-juristischen Pro
blemsichl verh3ftet, um das Problem der Be

triebsbeauftragten zukunft$weisend ~ls In

stallierung gesellschaftlicher Interessen im 

Betrieb abzuhandeln. Sie bleibt ohne kriti
sche Auseinandersetzung ideologisch densel

ben liberalen PrinZIpien verhaftet. die nicht 
nur der zunehmenden Umwelrschädigung 

hilflös gegenüberstehen, sondern die das Pro
blem der externen Effekte der Produktion 

erst begrunden . 
U!rteb Miickenberger 
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